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Sachverhalt und Antrge 

Am 27. November 1985 reichten die Anrnelder die inter-

nationale Patentarimeldung PCT/EP 85/00647 beim Europäischen 
Patentamt em. Das Europische Patentamt war Bestimmungsamt 

im Sinne von Art. 2 (xiii) PCT. 

Am 21. Mrz 1986 richtete das Europische Patentarnt als 

zustndige internationale Recherchenbehörde an die Anmelder 
eine Aufforderung gemI3 Art. 17 (3) (a) und R. 40.1 PCT. 

Aus der Aufforderung war ersichtlich, daB die Gegenstände 
der AnsprUche 1 bis 3 einerseits und des Anspruches 4 

andererseits für nicht einheitlich angesehen wurden, ohne 
daB hierfUr - wie in R. 40.1 PCT und in dem für die 

Aufforderung verwendeten Formblatt vorgesehen - eine 

BegrUndung gegeben wurde. 

Am 16. April 1986 ging ein Abbuchungsauftrag der Anmelder 
für die geforderte zustz1iche RecherchengebUhr zusammen mit 

einem Widerspruch gemal3 R. 40.2 (c) PCT em. Nach der Be-
grUndung des Widerspruchs betreffen die AnsprUche 1 bis 3 

eine Verwendung gewisser Stoffe in Kombination mit Anti-
phiogistika, Antibiotika und Chemotherapeutika, wobei 

Anspruch 2 speziell auf die Verwendung von Substanzen in 
Form ihrer Lithiumsaize gerichtet sei; Anspruch 4 richte 

sich auf die - für neu angesehenen - Lithiumsaize als 

soiche. Daher sei Einheitlichkeit im Sinne des EPU und 

seiner Ausführungsordnung gegeben. 
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tscheidung sg rUnde 

Zufolge Art. 154 (3) EPU und Art. 9 des Vertrages zwischen 
WIPO und Europäischem Patentarnt sind dessen Beschwerdekam-
mern fUr Entscheidungen Uber WidersprUche von Anmeldern 
gegen die Anforderung zusätzlicher RecherchengebUhren gemi3 
Art. 17 (3) (a) PCT zustndig (AB1. EPA 4/1979, 249). Der 
Widerspruch ist gemäl3 Regel 40.2(c) PCT zulssig, da die 
Anmelder die zustz1iche GebUhr unter Widerspruch gezahit 
und ihrem Widerspruch eine Begrflndung beigefUgt haben, 
wonach die internationale Anmeldung das Erfordernis der 

Einheitlichkeit erfUlle. 

Die internationale Recherchenbehörde hat mit ihrer Auf-
forderung zum Ausdruck gebracht, dal3 sie die Verwendung von 
gereinigten Lipopolysacchariden und deren Derivaten zur 
antiinfektiösen Prophylaxe in Kombination mit nicht 
steroidalen Antiphiogistika, Antibiotika und chemothera-
peutika, wobei die Lipopolysaccharide bzw. deren Derivate 
sowie die Antiphiogistika insbesondere als Lithiumsaize 
vorliegen können, einerseits und die Lithiumsaize der 
Lipopolysaccharide bzw. .-derivate und der Antiphiogistika 
als soiche andererseits ala eine Gruppe von Erfindungen 
ansieht, die nicht so zusammenhängen, daB sie eine einzige 

ailgemeine erfinderiache Idee im Sinne von R.13.1 PCT 
verwirklichen. Entgegen der Vorschrift von Regel 40.1 PCT 
wurden zur Stfltzung dieser Auffassung keine Grflnde 

angegeben. 

In einer zur Veröffentlichung vorgesehenen Eritscheidung 

einer anderen Kanimer (W 04/85 vom 22. April 1986) wird der 

Standpunkt vertreten, daB die Angabe von GrUnden in einer 
Aufforderung gemJ3 Artikel 17, Absatz 3, Buchstabe a PCT und 
Regel 40.1 PCT ein so wesentliches Erfordernis ist, daB eine 

Aufforderung ohne Beg rlindung nicht ala rechtswirksani ange-
sehen werden kann. Die erkennende Kammer schliel3t sich 
dieser Rechtsauffassung an. 
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Wenn in der angezogenen EntscheidUng ferner ausgefUhrt wird, 

daL3 es in einfachen Fallen durchaus ausreichend sein mag, 

wenn zur BegrUndung der Nichteinheitlichkeit die Gegenstnde 

der Anmeldung lediglich aufgezählt werden, so erscheint der 

Hinweis nUtzlich, dal3 es sich hierbei nur urn Ausnahrnefile 

handein kann, die insbesondere auf dem Gebiet der Chemie 
selten sein werden. 

Urn einen soichen einfachen Fall handelt es sich hier 
jedenfalls nicht: Nach der in der BeschreibungSeiflleitUflg 
dargesteliten Aufgabe, an der sich die 

internationale Recherchenbehörde zu orientieren hat, soil 

eine Verbesserung der bekannten antimikrobiellen Prophylaxe 

vor Operationen durch Verabreichung von Antibiotika und 

Chemotherapeutika erreicht werden. Dies schliel3t -jeden-

falls prima facie - nicht aus, daB zur Lösung dieser Aufgabe 

sowohl die Gegenstnde der AnsprUche 1 bis 3 als auch der 

Gegenstand des Anspruchs 4 beitragen. Ohne Angabe von 

detaillierten GrUnden vermag die Kammer nicht festzustellen, 

ob die Aufforderung zur Zahiung einer zustzlichen GebUhr zu 

Recht ergangen ist. 

Die Aufforderung ist somit wegen VerstoBes gegen die 

BegrUndungspflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit Regel 

13.1 PCT zu Unrecht ergangen. Sie ist daher nicht rechts-

wirksam, so dal3 die von den Anmeldern entrichtete 

zusátzliche Gebflhr nicht einbehalten werden kann. 

Entscheidung $ forme 1 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die RUckzahlung der zustzlichen GebUhr an die Anxnelder wird 

angeordnet. 
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